
 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 2545/2003 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  1 
Fachbereich   Büro des Bürgermeisters 
Bearbeitet von:  Hans-Jürgen Dorsch /Gustav Claudi 

Datum 
12. März 2003 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Rat 26.03.2003 

Betreff: 

Wahl eines Beigeordneten gem. § 71 GO NW 
Hier: Ablauf der Amtszeit des I. Beigeordneten und Stadtkämmerers 
(Beig. III) 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt nach Diskussion.    
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

Die Amtszeit des derzeitigen Beigeordneten III – Herrn Stadtkämmerer Reinhold 
Baumeister- endet mit Ablauf des 03.10.2003. Dem Amtsinhaber obliegt zurzeit zu-
dem die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters (I. Beigeordneter) gemäß § 68 
GO NW i. V. mit § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Siegen.  
 
Laut § 17 Hauptsatzung sind derzeit drei hauptamtliche Beigeordnete bestellt. Die 
Wahl oder Wiederwahl der Beigeordneten darf nach § 71 Absatz 2 GO NW frühes-
tens sechs Monate vor Freiwerden der Stelle erfolgen. Sofern eine Wiederbesetzung 
der Stelle erfolgen soll, ist eine entsprechende Ausschreibung vorzunehmen, bei 
Wiederwahl kann davon abgesehen werden. Über eine Wiederwahl entscheidet der 
Rat durch Beschluss nach § 50 Abs. 1 GO NW. 
 
Die Beigeordneten sind gem. § 71 Abs. 5 GO NW verpflichtet, eine erste und zweite 
Wiederwahl anzunehmen, wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit 
wiedergewählt werden. Der Text des § 71 GO NW ist der Vorlage als Anlage 2 bei-
gefügt. 
 
 
 



 
Zum Geschäftsbereich 3 gehören derzeit die beiden Fachbereiche 3 (Finanzen) und 
6 (Bürgeramt, Recht, Sicherheit, Ordnung) sowie die Siegerlandhalle. Die fachlichen 
Voraussetzungen für die Besetzung der Beigeordneten-Stelle richten sich nach § 71 
Absatz 3 GO NW. 
 
Für den Fall einer Stellenausschreibung wird der beiliegende Ausschreibungstext 
(Anlage 1) zur Veröffentlichung in folgenden Zeitungen vorgeschlagen: 
Siegener Zeitung 
WAZ-Gruppe (überregional) 
Schwartzsche Vakanzenzeitung 
Rhein-Zeitung 
Dill-Zeitung.  
 
Über eine Wahl / Wiederwahl soll in der Sitzung des Rates am 18. Juni 2003 ent-
schieden werden. 
 
 
 

 
 
Ulf Stötzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:   
 
 
 



Anlage 1 
 
 

Ausschreibungstext 
 
 
 
 
Die Universitäts-, Kongress- und Einkaufsstadt Siegen (rd. 108 000 Einwohner) stellt als 
Oberzentrum die Wirtschaftsmetropole des südwestfälischen Raumes mit einem Einzugsbe-
reich von rund 600.000 Menschen dar. Sie hat den Status einer Großen kreisangehörigen 
Stadt. 
 
Bei der Stadt Siegen ist zum 04.10.2003 die Stelle einer/eines 
 

Beigeordneten 
(Stadtkämmerer/in) 

 
zu besetzen. 
 
Zum Geschäftsbereich gehören zur Zeit die beiden Fachbereiche 3 (Finanzen) und 6 
(Bürgeramt, Recht, Sicherheit, Ordnung) sowie die Siegerlandhalle. Eine Änderung 
des Geschäftsbereiches bleibt vorbehalten. 
 
Dem derzeitigen Amtsinhaber ist zudem gemäß § 68 GO NW die Funktion des all-
gemeinen Vertreters des Bürgermeisters (I. Beigeordneter) übertragen. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige und engagierte Persönlichkeit, die die für das Amt er-
forderlichen fachlichen Voraussetzungen erfüllt und eine ausreichende Erfahrung für 
dieses Amt nachweist (§ 71 Absatz 3 GO NW). 
 
Die Wahlzeit beträgt acht Jahre. Die Eingruppierung erfolgt nach Besoldungsgruppe 
B3 / B 4 BBesG gemäß der Verordnung über die Eingruppierung der kommunalen 
Wahlbeamten auf Zeit (Eingruppierungsverordnung - EingrVO NW). Sofern die all-
gemeine Vertretung des Bürgermeisters übertragen wird, richtet sich die Besoldung 
nach Besoldungsgruppe B 4 / B 5 BBesG. Daneben wird eine Aufwandsentschädi-
gung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften gezahlt. 
 
Frauenförderung ist ein besonderes Anliegen der Stadt Siegen. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum (4 Wochen) an 
den 
 
 

Bürgermeister  
der Stadt Siegen 
-    persönlich    -    

       Postfach 100352 
 

57003 Siegen 




